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rechtsstehenden Männer ausbreiten, und
wenn linksstehende Frauen einfach die Ar-
gumente der linksstehenden Männer aus-
breiten, dann kommen wir nicht weiter.
Frauen sollten in diesem Zusammenhang
ganz andere Fragen stellen als die, die wir
bis jetzt allgemein so hören konnten. Zum
Beispiel: Was halten Frauen vom Militär
und von der Rüstung? Wie wirkt sich in der
Schweiz das Militär auf das Zivilleben aus?
Gibt es immer noch berufliche Stellungen,
die Militärdiensttauglichkeit oder gar Offi-
ziersgrad voraussetzen? Was ist überhaupt
militärische Mentalität? Wie wirkt sie sich
auf die Männer aus? Wie wirkt sie sich auf
die Stellung der Frauen aus? Wie soll die
Dienstpflicht von Flausmännern geregelt
werden (siehe Kästchen!)?
Männer, die Militärdienst leisten, machen
mir häufig den Eindruck, als ob sie sich
über das Militär gar nicht objektiv äussern
könnten. Ein Teil der Männer bekommt bei
solchen Gesprächen einen verklärten Blick,
ein anderer Teil bekommt einen zornigen
Blick, und dazwischen gibt es wenig. Mir
scheint, da hätten wir eine wichtige Auf-
gäbe, uns in die Diskussion einzumischen.

Gref Ha//er, Sern

IAS: Für CH-Ehefrauen
von Ausländern
Die IAS — Interessengemeinschaft der mit
Ausländern verheirateten Schweizerinnen
— wurde im April in Zürich gegründet. Der
Anstoss dazu kam von den betroffenen
Frauen selbst. Schweizerinnen, die mit ei-
nem Ausländer verheiratet sind, sind dop-
pelt diskriminiert. 1. Diskriminierung als
Frau in den Gesetzen und in der Gesell-
schaft. 2. Diskriminierung durch Rassismus
und Intoleranz sowie durch Vorurteile ge-
genüber Ausländern.

«Ausländerehe» bezeichnet die Ehe einer
Schweizerin mit einem Ausländer. Die aus-
ländische Ehefrau eines Schweizers wird
durch Heirat Schweizerin, weshalb diese
Ehen nicht mehr als Ausländerehen oder
als bi-national gelten. In einer patriarcha-
lischen Gesellschaft wie der unseren, die
von Männerinteressen geprägt ist, ist es ja
nichts besonderes, wenn ein Schweizer eine
Ausländerin heiratet; im Gegenteil, es
macht ihn interessanter.
Das Wort «Ausländerehe» zeigt ja schon,
wohin die Probleme bis jetzt verwiesen
wurden, nämlich nach draussen: aus der
Familie, aus der Gesellschaft und aus den
Institutionen.
Bis vor kurzem hat eine Schweizerin bei
der Heirat mit einem Ausländer ihre Na-
tionalität verloren. Heute darf sie das
Schweizer Bürgerrecht behalten, aber auch
heute noch können ihr Mann und ihre Kinder
aus der Schweiz ausgewiesen werden, ob-
wohl im Art. 16, a der Erklärung der Men-
schenrechte der «Anspruch auf Schutz der
Familie durch Gesellschaft und Staat» ver-
ankert ist.
Bei der letzten Volkszählung 1970 haben in
der Schweiz 48 647 bi-nationale Familien
gewohnt. Heute sind es wohl einige mehr.
Man sollte meinen, dass die Presse auch
diese Minderheit mit ihren rechtlichen Pro-
blemen beachtet und nicht nur wie leider
oft, negative Erfahrungsberichte bringt —
wohl als abschreckendes Beispiel. Deswe-
gen erachten wir es als wichtig, dass diese
Probleme von der Presse vermehrt aufge-
griffen werden und dadurch die Bevölke-
rung objektiv informiert wird.

Die Ziele der IAS

# gegenseitige Unterstützung und Hilfe
durch Beratung usw.

# Information der Öffentlichkeit
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# das Durchsetzen von wichtigen Forde-
rungen wie Niederlassungsbewilligung
für den Ehemann bei der Heirat (vgl.
Ausl. Ehefrauen von Schweizern erhal-
ten bei der Heirat das Schweizer Bür-
gerrecht!) und erleichterte Einbürge-
rung; Recht auf besonderen Schutz von
Ehe und Familie (keine Ausweisung des
Ehemannes und der Kinder!); Schweizer
Bürgerrecht für alle Kinder, auch für im
Ausland geborene, die eine Schweizer
Mutter haben; Kommunales Stimm- und
Wahlrecht für alle Ausländer mit Nie-
derlassungsbewilligung oder öjährigem
Aufenthalt in der Schweiz.

Mitglied der IAS kann jeder werden, der
sich mit den Zielen der IAS solidarisiert.
Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 30
Franken. Weitere Informationen können
bezogen werden über IAS, Postfach 288,
8025 Zürich. Spenden sind erbeten auf
Postcheckkonto 80-20972.

Jeder 3. Arbeitnehmer
ist eine Frau
Ein Drittel aller Arbeitnehmer in der Welt
sind Frauen. Dies geht aus einerStudie her-
vor, die die Internationale Arbeitsorganisa-
tion (IAO) in Genf veröffentlichte. Die Zahl
der Frauen im Berufsleben stieg zwischen
1950 und 1975 von 344 Millionen auf rund
600 Millionen.
Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden
nach Schätzungen der IAO 900 Millionen
Frauen berufstätig sein.
Von den 600 Millionen berufstätigen
Frauen lebt rund ein Viertel in der Volks-
republik China, heisst es weiter in der
Studie, die sich auf Unterlagen aus der
Mitte der siebziger Jahre stützt. Den hoch-
sten Anteil der Arbeitnehmerinnen, nämlich
49,7 Prozent der erwerbstätigen Bevölke-

rung, stellt die Sowjetunion. In Lateiname-
rika sind dagegen nur 22 Prozent der Ar-
beitskräfte Frauen.
Der hohe Anteil der Frauen in der Land-
Wirtschaft — weltweit über 50 Prozent —
ist durch die Beschäftigungslage in Asien
und Afrika bedingt, wo Frauen «traditions-
gemäss und notgedrungen» auf dem Land
arbeiten. Drei Viertel der Landarbeiterin-
nen leben in Asien, und in fast der Hälfte
der afrikanischen Länder sind neun von
zehn berufstätigen Frauen in der Landwirt-
schaft beschäftigt.
Weltweit sind im Dienstleistungssektor 30,
in der Industrie 20 Prozent der berufstäti-
gen Frauen beschäftigt. In zwei Dritteln
der 80 untersuchten Länder arbeiten 50 bis
80 Prozent der Frauen in Dienstleistungsbe-
trieben. In fast der Hälfte dieser Länder ha-
ben es jedoch weniger als fünf von 1000
Frauen zu leitenden Positionen gebracht.

Ob /rurz ober /eng
aid c/er? Haarscbn/ff
/commf es an.

Spez/a/-Damensa/on
Co/'dure-Sfud/'o Zi/b/'
A/e//y Zuberbüb/er
£/dg. d/'p/. Co/7/eivse, Facä/eärer/n
8003 Zür/c/7, Zenfra/sfrasse 16

Te/efon 33 7623, 3384 74
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